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Gemeinde Rastede – Aufstellung einer Innenbereichssatzung "Teilbereich an der Butjadinger Straße"
Abwägung der Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Nr. Träger öffentlicher
Belange Stellungnahme Planungsrechtliche Vorgaben

Abwägung/Beschlussempfehlung

Anlage 1 zu Vorlage 2005/199
Schreiben vom ...

1 OOWV
Georgstraße 4
26919 Brake

22.08.2005

Wir haben die Aufstellung der obengenannten Satzung zur
Kenntnis genommen.

Das Gebiet ist voll erschlossen. Die vorhandenen Versor-
gungsleitungen dürfen nicht durch geschlossene Fahrbahnde-
cken - ausgenommen an den Kreuzungsstellen - überbaut
werden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Bei der Erstellung von Bauwerken sind Sicherheitsabstände zu
den Versorgungsleitungen einzuhalten. Ferner weisen wir dar-
auf hin, dass wegen der erforderlichen Wartungs-, Unterhal-
tungs- und Erneuerungsarbeiten Versorgungsleitungen weder
überpflanzt noch mit anderen Hindernissen überbaut werden
dürfen.

Um Beachtung der DIN 1998 Punkt 5 sowie des DVGW Ar-
beitsblattes W 403 wird gebeten.

Sofern sichergestellt ist, dass durch die geplante Änderung die
vorhandenen Versorgungsanlagen des OOWV weder freige-
legt, überbaut, bepflanzt, noch sonst in ihrer Funktion gestört
werden, haben wir gegen den o.g. Antrag keine Bedenken.

Die Hauptversorgungsleitungen befinden sich außerhalb des Plangebietes. In-
nerhalb des Plangebietes sind lediglich Hausanschlussleitungen vorhanden. Die
Begründung wird um diese Aussagen ergänzt. Die Leitungen werden im Zuge der
Baumaßnahmen berücksichtigt.

Die Einzeichnung der vorhandenen Versorgungsleitungen in
dem anliegenden Plan ist unmaßstäblich. Die genaue Lage gibt
Ihnen Dienststellenleiter Kaper von unserer Betriebsstelle in
Westerstede, Tel. 04488/845211, in der Örtlichkeit an.

Nach endgültiger Planfassung und Beschluss als Satzung wird
um eine Ausfertigung einer genehmigten Satzung gebeten.
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2 VBN Bremen
Otto-Lilienthal-Str. 23
28199 Bremen

16.08.2005

zu 2.

Das Gebiet im Ortsteil Wahnbek wird durch die Haltestelle
„Ipweger Krug" erschlossen, die von der Regionalbuslinie 342
bedient wird. Diese Linie ist vorwiegend auf die Belange der
Schülerbeförderung ausgerichtet.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Begründung wird um diese
Aussagen ergänzt. 

3 Niedersächsische Lan-
desbehörde
für Straßenbau und
Verkehr
Geschäftsbereich Ol-
denburg
Kaiserstraße 27
26122 Oldenburg

02.08.2005 

Zu o.g. Satzungsentwurf nehme ich wie folgt Stellung:

1. Das Plangebiet grenzt an die K 143 außerhalb einer fest-
gesetzten Ortsdurchfahrt. Es gelten daher die Bestimmun-
gen des § 24 (1) NStrG uneingeschränkt (Einhaltung der
20 m -Bau Verbotszone, Verbot der Neuanlage oder Nut-
zungsänderung von Zufahrten), sofern der Träger der
Straßenbaulast, der Landkreis Ammerland nicht Ausnah-
men gemäß § 24 (7) NStrG zulässt.

Es ist daher fraglich, ob die verkehrliche Erschließung
sämtlicher Flächen im Satzungsgebiet gesichert ist.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die im Geltungsbereich befind-
lichen Wohnhäuser sind bereits über die K 143 direkt erschlossen. Diese Zufahr-
ten genießen Bestandsschutz. Sollte sich im Zuge der Realisierung der Satzung
zeigen, dass zusätzliche Zufahrten erforderlich sind, wird ein entsprechender
Antrag beim Landkreis gestellt. Die Genehmigungsfähigkeit für Ausnahmen ge-
mäß § 24 (7) NStrG ist durch den Landkreis bereits in Vorgesprächen in Aussicht
gestellt worden. Die Begründung wird um diese Aussagen ergänzt. 

2. Der Entwurfsbegründung nach ist mit der hier in Aussicht
genommenen Planung die Festsetzung eines Wohngebie-
tes i.S. von § 4 BauNVO beabsichtigt. Das Plangebiet ist
durch die von der K 143 ausgehenden Emissionen vorbe-
lastet, im vorliegenden Satzungsentwurf werden jedoch
keine Aussagen hinsichtlich der Erheblichkeit bestehender
Vorbelastungen und evtl. erforderlicher Immissionsschutz-
maßnahmen getroffen.

Der Geltungsbereich ist bereits zum Teil bebaut. Diese Nutzungen genießen
Bestandsschutz. Bei der Errichtung neuer Gebäude ist die Bauverbotszone zu
beachten. Neue Gebäude sind daher in einem Abstand von mindestens 20 m
zum Fahrbahnrand zu errichten. Ein entsprechender Hinweis wird in die Satzung
aufgenommen. Damit ist bereits ein relativ großer Abstand zur Kreisstraße als
Emissionsquelle einzuhalten. Einzelne schalltechnische Nachweise werden auf
Ebene der Baugenehmigung zu erbringen sein. Die Begründung wird um diese
Aussagen ergänzt. Darüber hinausgehende Aussagen werden für nicht erforder-
lich gehalten. 

Gemäß Pkt. 2.3.7 der Begründung ist statt dessen vorge-
sehen, einen schalltechnischen Nachweis erst im Rahmen
der Baugenehmigungsverfahren erbringen zu lassen. Auf
das in § 1 Abs. 7 BauGB enthaltene Verbot des Konflikt-
transfers weise ich hin.

Ich weise auch darauf hin, dass aus den hier geplanten
Baugebieten keine Ansprüche wegen der von der Kreis-
straße 143 ausgehenden Emissionen gestellt werden kön-
nen und bitte, einen entsprechenden nachrichtlichen Hin-
weis in die Planzeichnung der Innenbereichssatzung auf-
zunehmen.

Ein entsprechender Hinweis wird in die Planunterlagen aufgenommen. 
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Fortsetzung Nieder-
sächsische Landesbe-
hörde
für Straßenbau und
Verkehr

Ich bitte um schriftliche Benachrichtigung über die Abwä-
gung meiner vorgetragenen Anregungen und Hinweise vor
Veröffentlichung der Bauleitplanung.

Nach Abschluss des Verfahrens bitte ich unter Bezug auf
Ziffer 38.2 der Verwaltungsvorschriften zum BauGB um Ü-
bersendung von zwei Ablichtungen der gültigen Bauleitpla-
nung einschließlich Begründung.

4 Nds. Landesamt für
Denkmalpflege
Referat Archäologie
Stützpunkt Oldenburg
Ofener Straße 15
26121 Oldenburg

24.08.2005 

Gegen das geplante Bauvorhaben bestehen seitens der Ar-
chäologischen Denkmalpflege keine Bedenken. 

Folgender Hinweis ist jedoch zu beachten: 

Hinweis: 

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder früh-
geschichtliche Bodenfunde (das können u.a. sein: Tongefäß-
scherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige
Bodenverfärbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe
Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß
§ 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutzgesetzes meldepflich-
tig und müssen der unteren Denkmalschutzbehörde des Land-
kreises sowie dem Niedersächsischen Landesamt für Denk-
malpflege – Referat Archäologie – Stützpunkt Oldenburg, Ofe-
ner Straße 15, unverzüglich gemeldet werden. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise werden in die
Planunterlagen aufgenommen. 

Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des Nie-
ders. Denkmalschutzgesetzes bis zum Ablauf von 4 Werktagen
nach der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz
ist Sorge zu tragen, wenn nicht die Denkmalschutzbehörde
vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet. 

5 Landkreis Ammerland
26653 Westerstede
02.09.2005

Meine Untere Naturschutzbehörde bittet darum, für die von der
möglichen Versiegelung von 550 qm beanspruchten bisher als
Grünland genutzten Grundfläche 1.100 Werteinheiten im Flä-
chenpool Ipwegermoor geltend zu machen. 

Der Anregung wird nachgekommen. Die Werteinheiten werden im Flächenpool
Ipwegermoor geltend gemacht. Die Begründung zur Satzung wird entsprechend
überarbeitet. 
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Keine Anregungen und Bedenken hatten:

1. ExxonMobil Production, Rück-Fax vom 25.07.2005 
2. Staatl. Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg, Schreiben vom 28.07.2005
3. Deutsche Telekom AG, Schreiben vom 05.08.2005 
4. EWE AG, Schreiben vom 01.8.2005 
5. E.ON Netz GmbH, Schreiben vom 09.08.2005 




